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Vorwort

Die Bedeutung des Bauens kann nur schwer überschätzt werden. Gebäude gehören
zu unserem Lebenserhaltungssystem, auch wenn es sich um temporäre Gebäude han-
delt.

Auch die wirtschaftliche Bedeutung des Bauens ist immens.

Die Zahl der Beschäftigten und die Wertschöpfung im Bauhandwerk, in der Bauin-
dustrie, in all den Betrieben und Büros der Unternehmer und Dienstleister, die sich
mit der Errichtung oder der Erhaltung von Gebäuden beschäftigen, stellt einen erheb-
lichen Anteil der Beschäftigten und der Wertschöpfung der Gesamtwirtschaft dar.

Bauen ist in den meisten Fällen ein anspruchsvoller, komplexer Vorgang, und die
Leistungen der Beteiligten bei der Errichtung eines Gebäudes unter Einhaltung der
zeitlichen, technischen und wirtschaftlichen Vorgaben sind aller Anerkennung wert.

Der technische Fortschritt macht dabei vor dem Bauen genauso wenig Halt (hierzu
nur ein Stichwort: BIM) – wie ständig neue und höhere Anforderungen durch den
Gesetzgeber in Form von Vorgaben zum Energieverbrauch, zum Brandschutz, zum
Schallschutz, zum Flächenverbrauch und zur öffentlichen Planung überhaupt.

Nur im Zivilrecht hat das Bauen immer ein Schattendasein geführt. Spezifische zivil-
rechtliche Regeln für das Bauen fehlten bisher. Dass das gesetzliche Werkvertrags-
recht keinen geeigneten Rechtsrahmen für das Baugeschehen bietet, zeigt sich schon
daran, dass die Beteiligten sich veranlasst gesehen haben, eigene individuelle oder for-
mularmäßige Rechtsrahmen zu schaffen. Zu Letzteren gehört natürlich vor allem die
VOB/B.

Nunmehr hat der Gesetzgeber den offensichtlich vorhandenen Bedarf aufgegriffen
und zu zahlreichen Problemen des Bauens und der Bauverträge einschließlich der Ar-
chitekten- und Ingenieurverträge spezielle rechtliche Regelungen erlassen.

Dabei verdient ganz besondere Beachtung, dass der Gesetzgeber nicht nur das Werk-
vertragsrecht reformiert und zu immerhin vier Vertragstypen gesetzliche Regelungen
erlassen hat, zu denen es bisher keine zivilrechtlichen gesetzlichen Regelungen gege-
ben hatte (Bauvertrag, Verbraucherbauvertrag, Architekten- und Ingenieurvertrag so-
wie Bauträgervertrag). Er hat sich zudem in ausnahmslos allen Fällen, in denen er
sich mit Problemen beschäftigt hat, zu denen auch die VOB/B-Regelungen gehören,
dafür entschieden, eine andere Regelung zu treffen, als es die VOB getan hat. An die-
ser Stelle seien namentlich genannt:

n das Recht der Änderung der Leistung und der Vergütung,
n das Recht der außerordentlichen Kündigung,
n die neuen Regelungen zur Abnahme einschließlich der Zustandsfeststellung und
n die Regelung zur prüfbaren Abrechnung.

Schließlich ist eines der wesentlichen Motive für das neue Recht die Verbesserung des
Verbraucherschutzes, der in der VOB/B keine Rolle spielt.

Die Rechtsanwendung wird den Willen des Gesetzgebers beachten müssen, nicht nur
in Abkehr vom bisherigen Gesetzesrecht spezifische Regeln zu stellen, welche den
Problemen des Baugeschehens besser gerecht werden sollen, sondern dies auch mit
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Bestimmungen zu tun, welche ganz bewusst nicht dasjenige aufgegriffen haben, was
von der VOB/B her schon bekannt ist. Dieses Werk unternimmt den Versuch, diesen
Willen des Gesetzgebers und die daraus zu ziehenden Folgerungen darzustellen.

 

Juli 2017 Mathias Schmid

Vorwort
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